
Besondere Bedingungen*) und Risikobeschreibungen
für Besitzer von Wohnungen H 3006/00

1 Versichert ist

im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfol-
genden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Ver-
sicherungsnehmers als Besitzer (bei Wohnungseigentum
als Sondereigentümer) - insbesondere aus dem Vermieten
oder sonstigem Überlassen - der im Versicherungsschein
und seinen Nachträgen genannten Wohnungen einschließ-
lich dazugehöriger Garagen.

Bei Eigentumswohnungen ist versichert die sich aus dem
Sondereigentum der Wohnung ergebende gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers, auch soweit es sich
um Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer handelt.
Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den
Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum.

2 Mitversichert ist

die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neu-, Um-
bauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu ei-
ner veranschlagten Bausumme von 30.000 DM je Bauvor-
haben.

Wird dieser Betrag überschritten, so entfällt die Mitversi-
cherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vor-
sorgeversicherung (§ 2 AHB).

3 Eingeschlossen sind

- abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB - gesetzliche Haftpflicht-
ansprüche wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer.

4 Risikobegrenzungen

4.1 Von der Versicherung ausgenommen und besonders zu
versichern ist

was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versicherung
gegeben oder nach Besonderen Bedingungen oder Risiko-
beschreibungen mitversichert ist, insbesondere die Haft-
pflicht aus

4.1.1 Tätigkeiten, Eigenschaften und Rechtsverhältnissen,
die weder dem versicherten Risiko eigen, noch ihm sonst
zuzurechnen sind;

4.1.2 dem Halten und Hüten von Tieren.

4.2 Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeuge

Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besit-
zers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasser-
fahrzeuges wegen Schäden, die durch den Gebrauch des
Fahrzeuges verursacht werden.

5 Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haft-
pflicht aus Gewässerschäden
- außer Anlagenrisiko gemäß § 22 Abs. 2 WHG

§ 1
Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermö-
gensschäden wie Sachschäden behandelt werden, die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für
unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen
der physikalischen, chemischen oder biologischen Be-
schaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grund-
wassers (Gewässerschäden)

mit Ausnahme  der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen
zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus
der Verwendung dieser gelagerten Stoffe.

(Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch
besonderen Vertrag gewährt.)

§ 2
(1) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder
Minderung des Schadens für geboten halten durfte
(Rettungskosten) sowie außergerichtliche Gutachterko-
sten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als
sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Ver-
sicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen.
Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Rege-
lung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Haftpflichtversicherung (AHB).

(2) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Ret-
tungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch
insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Ent-
schädigungsleistung die Versicherungssumme für
Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Versiche-
rers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder
Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens
gilt nicht als Weisung des Versicherers.

§ 3
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten), die den Schaden durch vorsätzliches Ab-
weichen von dem Gewässerschutz dienenden Ge-
setzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer
gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügun-
gen herbeigeführt haben.

§ 4
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schä-
den, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignis-
sen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren
Unruhen, Generalstreik, (in der Bundesrepublik oder in
einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen
oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche
gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich ele-
mentare Naturkräfte ausgewirkt haben.

*) Bei den umrandeten Bestimmungen handelt es sich um Besondere Bedingungen, genehmigt durch Verfügung des
Bundesaufsichtsamts für das Versicherungswesen.
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